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§ 29 StLVwGG
 StLVwGG - Steiermärkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes von grundsätzlicher Bedeutung sind im Rechtsinformationssystem

des Bundes (RIS) zu verö1entlichen. Personenbezogene Daten sind so weit unkenntlich zu machen, dass diese ohne

Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezi6schen Person zugeordnet werden können, sofern

dadurch nicht die Verständlichkeit der Entscheidung beeinträchtigt wird.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 60/2020

In Kraft seit 26.06.2020 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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